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RS Vwgh 1998/10/29 98/16/0149
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1998

Index

22/02 Zivilprozessordnung

27/04 Sonstige Rechtspflege

Norm

GEG §9;

ZPO §63;

Rechtssatz

Das Nachlaßverfahren hat nicht den Zweck, vorher unterlaufene Fehler des Gebührenp ichtigen zu beseitigen und

etwa die Unterlassung der rechtzeitigen Stellung eines Antrages auf Bewilligung der Verfahrenshilfe wieder

wettzumachen.
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